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RS OGH 1969/2/12 6Ob23/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.02.1969

Norm

ABGB §833 C2

ABGB §833 D2

ABGB §834

Rechtssatz

Die Umwidmung eines für private wohnzwecke benützten Objekts für den Betrieb eines Kindergartens ist eine wichtige

Veränderung, keine Maßnahme der ordentlichen Verwaltung. Die Minderheit kann dies gegen den erklärten Willen der

Mehrheit nicht erzwingen.
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